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Q&A zur Umsetzung der OECD/G20-Mindest-
besteuerung in der Schweiz 
 
1. Warum schlagen Bundesrat und Parlament die Einführung einer Mindestbesteuerung vor? 
2. Welche Unternehmen sind von der Mindestbesteuerung betroffen? 
3. Wie genau wollen Bundesrat und Parlament die OECD/G20-Mindestbesteuerung in der 
    Schweiz umsetzen? 
4. Welche Auswirkungen hat die Ergänzungssteuer auf die Kantone? 
5. Wie hoch werden die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer sein? 
6. Wie werden die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer verteilt? 
7. Wie werden Bund und Kantone die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer verwenden? 
8. Muss die Schweiz die OECD/G20-Mindestbesteuerung umsetzen? 
9. Wann wird die OECD/G20-Mindestbesteuerung umgesetzt? 
10. Was passiert, wenn die Vorlage am 18. Juni 2023 abgelehnt wird? 
 

 
1. Warum schlagen Bundesrat und Parlament die Einführung einer Mindestbesteuerung 

für grosse international tätige Unternehmensgruppen vor? 
 
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Gruppe 
der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) wollen die Regeln zur Besteuerung 
von grossen Unternehmensgruppen an die Digitalisierung und Globalisierung der Wirtschaft an-
passen. Gemeinsam haben sie im Oktober 2021 ein entsprechendes Projekt verabschiedet. 
Demnach sollen grosse international tätige Unternehmensgruppen unabhängig von ihrem 
Standort auf ihrem Gewinn mindestens 15 % Steuern zahlen müssen (Mindestbesteuerung). 
 
Die Schweiz hat sich diesem Projekt zusammen mit rund 140 Staaten angeschlossen. Bundes-
rat und Parlament wollen die Mindestbesteuerung per 2024 einführen können und damit stabile 
Rahmenbedingungen schaffen sowie Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in der Schweiz si-
chern.  
 
Im Dezember 2022 haben National- und Ständerat die Vorlage zur Umsetzung der OECD/G20-
Mindestbesteuerung gutgeheissen. Im Nationalrat erfolgte die Zustimmung mit 127 zu 59 Stim-
men bei 10 Enthaltungen und im Ständerat mit 38 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen.  
 
Die Umsetzung der Mindestbesteuerung muss in der Schweiz mit einer Verfassungsänderung 
erfolgen. Die Stimmbevölkerung wird am 18. Juni 2023 darüber abstimmen. 
 
 
2. Welche Unternehmen sind von der Mindestbesteuerung betroffen? 
 
Das OECD/G20-Projekt sieht eine Mindestbesteuerung von 15 % für grosse international tätige 
Unternehmensgruppen mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro vor. Dabei 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=59393
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=59387
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muss die Mindestbesteuerung jeweils pro Staat erreicht werden. Unter international tätigen Un-
ternehmensgruppen versteht man Unternehmensgruppen, die in mindestens zwei Staaten über 
eine steuerliche Anknüpfung (Tochtergesellschaft, Betriebsstätte usw.) verfügen. Sie sind wich-
tige Arbeitgeber: In der Schweiz arbeitet jede vierte beschäftigte Person bei einem solchen Un-
ternehmen.   
   
Dennoch betrifft die Reform vergleichsweise wenige Unternehmen. Insgesamt sind in der 
Schweiz gemäss dem Bundesamt für Statistik über 600’000 Unternehmen tätig. Davon sind 
schätzungsweise nur wenige Hundert inländische sowie wenige Tausend ausländische Unter-
nehmensgruppen von der OECD/G20-Reform betroffen. Genauere Angaben sind aufgrund teil-
weise fehlender Datengrundlagen nicht möglich. Sicher ist: Die allermeisten Unternehmen in 
der Schweiz sind von der Reform nicht direkt betroffen und werden wie bisher besteuert. 
 
 
3. Wie genau wollen Bundesrat und Parlament die OECD/G20-Mindestbesteuerung in 

der Schweiz umsetzen?  
 
Die Mindestbesteuerung soll auch in der Schweiz für grosse international tätige Unternehmens-
gruppen mit mindestens 750 Millionen Euro Jahresumsatz gelten, wie es im Projekt der 
OECD/G20 vorgesehen ist. 
 
Wenn sie in einem Kanton mit weniger als 15 % besteuert werden, müssen sie künftig eine Er-
gänzungssteuer bezahlen, mit der die Differenz zwischen dem effektiven Steuersatz und dem 
Mindeststeuersatz von 15 % ausgeglichen wird. Diese Ergänzungssteuer soll wie die direkte 
Bundessteuer von den Kantonen erhoben und bezogen werden. 
 
Der Ertrag der Ergänzungssteuer soll zu 75 % den Kantonen und zu 25 % dem Bund zukom-
men. 
 
Damit eine Einführung der Mindestbesteuerung per 2024 überhaupt möglich ist, sieht die Vor-
lage vor, dass der Bundesrat sie mit einer temporären Verordnung umsetzen kann. Diese Ver-
ordnung muss anschliessend aber innert sechs Jahren von einem Gesetz abgelöst werden. 
 
Die Verteilung des Ertrags zwischen Kantonen und Bund nach dem Schlüssel 75/25 ist nur für 
die Verordnung bindend. Bei der Erarbeitung des Gesetzes kann das Parlament den Verteil-
schlüssel bei Bedarf anpassen. 
 
 
4. Welche Auswirkungen hat die Ergänzungssteuer auf die Kantone?  
 
Heute ist es in allen Kantonen möglich, dass Unternehmen weniger als die von der OECD vor-
gegebene Mindeststeuer von 15 % bezahlen. Zum einen gilt in vielen Kantonen eine relativ tiefe 
Steuerbelastung für alle Unternehmen (siehe Grafik 1). Zum anderen können aber auch spezifi-
sche Steuervergünstigungen, etwa für Forschung und Entwicklung, zu einer tieferen Besteue-
rung führen. 
 
Die Mindestbesteuerung führt grundsätzlich dazu, dass Kantone mit einer sehr tiefen Gewinn-
steuerbelastung an Standortattraktivität für grosse international tätige Unternehmensgruppen 
einbüssen. 
 
Die Kantone profitieren von den Einnahmen entweder direkt über die Ergänzungssteuer oder 
über den nationalen Finanzausgleich, mit dem die Unterschiede zwischen finanziell stärkeren 
und finanziell schwächeren Kantonen reduziert werden (siehe auch Frage 6). 
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Anmerkungen: Betrachtet wird eine Unternehmensgruppe mit einem Reingewinn vor Steuern von 100 Mio. Franken 
sowie Kapital und Reserven von 1 Mrd. Franken in der Schweiz. Für Frauenfeld wurde das Jahr 2021 genutzt.    
 
Über den Finanzausgleich profitieren sie, weil die Kantone und der Bund einen Teil ihrer Ein-
nahmen aus der Ergänzungssteuer in den Finanzausgleich einzahlen müssen. Vom Bundesan-
teil fliesst zusätzlich rund ein Drittel in den Finanzausgleich. Von diesen zusätzlichen Mitteln im 
Finanzausgleich profitieren insbesondere finanziell schwächere Kantone. 
 
 
5. Wie hoch werden die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer sein? 
 
Im ersten Jahr werden die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer auf 1–2,5 Milliarden Franken 
geschätzt. Diesen Steuereinnahmen können mittel- bis langfristig gegenläufige Auswirkungen 
entgegenstehen: Durch die OECD/G20-Mindestbesteuerung büsst die Schweiz an steuerlicher 
Attraktivität ein. Das könnte Unternehmen beispielsweise dazu veranlassen, weniger in der 
Schweiz zu investieren oder sich nicht in der Schweiz niederzulassen. 
 
Sowohl die kurz- als auch langfristigen finanziellen Auswirkungen der Ergänzungssteuer sind 
allerdings schwierig zu schätzen. Gründe dafür sind:    

• Die eingeschränkte Datenbasis: Beispielsweise können die betroffenen Unterneh-
mensgruppen nicht bestimmt werden, da die vorhandene Statistik auf einzelnen Unter-
nehmen, nicht aber auf Unternehmensgruppen basiert.       

• Unterschiedliche Bemessungsgrundlagen: Die von der OECD/G20 festgelegten Re-
geln zur Gewinnermittlung weichen von den Regeln ab, die in der Schweiz gelten. Diese 
Unterschiede können zu höheren oder tieferen Einnahmen aus der Ergänzungssteuer 
führen.   

• Mögliche Verhaltensanpassungen: Da keine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit 
existieren, bestehen Unsicherheiten, ob die anderen Staaten ihr Steuersystem bzw. die 
Unternehmen ihre Strukturen und Investitionen anpassen werden.   

 
 
Führen andere Staaten die Mindestbesteuerung von 15 % nicht ein, könnte die Schweiz die Dif-
ferenz zwischen der tieferen Steuerbelastung im anderen Staat und der Mindestbesteuerung 
einziehen. Wie dieser Mechanismus genau funktioniert, kann in der Botschaft des Bundesrates 
nachgelesen werden.   
 
 
6. Wie werden die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer verteilt? 
 
Die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer stehen zu 75 % jenen Kantonen zu, in denen grosse 
international tätige Unternehmensgruppen bisher zu weniger als 15 % besteuert wurden. Der 
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Grafik 1: Steuerbelastung mit Gewinn- und Kapitalsteuer 
in den Kantonshauptorten im Jahr 2022

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1700/de
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Bund erhält 25 % der Einnahmen. Dieser vom Parlament beschlossene Verteilschlüssel basiert 
auf einem Kompromiss mit Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Kantonen und Gemeinden. 
 
Diese Verteilung wurde gewählt, damit die Einnahmen gezielt dort eingesetzt werden können, 
wo die zusätzliche Steuerbelastung zu einer Einbusse an Standortattraktivität führt, also dort, 
wo Unternehmensgruppen künftig höhere Steuern als heute bezahlen müssen. 
 
Über den Nationalen Finanzausgleich erfolgt jedoch eine Umverteilung zwischen allen Kanto-
nen. Vereinfacht gesagt, sorgt der Mechanismus des Finanzausgleichs dafür, dass Kantone, 
die dank der Ergänzungssteuer zusätzliche Einnahmen erhalten, mehr zugunsten der ressour-
censchwachen Kantone zahlen müssen. Auch der Bund muss einen Drittel seines Anteils an 
den zusätzlichen Steuererträgen in diesen Ressourcenausgleich einzahlen (siehe auch Frage 
4). 
 
Der Verteilschlüssel ist allerdings nicht in Stein gemeisselt. Er ist nur für die Verordnung bin-
dend, mit der der Bundesrat in einem ersten Schritt die Mindestbesteuerung einführen kann. Bei 
der Erarbeitung des Gesetzes, das die Verordnung innert sechs Jahren ablösen muss, kann 
das Parlament den Verteilschlüssel bei Bedarf anpassen (siehe auch Frage 3). So wird es mög-
lich sein, aus den Erfahrungen mit der Ergänzungssteuer zu lernen und allenfalls nötige Korrek-
turen vorzunehmen. 
 
 
7. Wie werden Bund und Kantone die Einnahmen aus der Ergänzungssteuer verwen-

den?  
 
Die Kantone werden souverän entscheiden, wie sie ihre Einnahmen aus der Ergänzungssteuer 
verwenden und ob sie Standortmassnahmen ergreifen. Die Kantone müssen die Gemeinden 
an-gemessen berücksichtigen. Kantonale Massnahmen müssen internationale Vorgaben ein-
halten. Insbesondere dürfen sie keine verbotenen staatlichen Beihilfen darstellen. Weiter sollten 
diese mit den OECD/G20-Vorgaben kompatibel sein. Direkte Kompensationen an die von der 
Mindest-besteuerung betroffenen Unternehmen wären gemäss diesen Vorgaben nicht möglich. 
Allfällige Mittel müssen allen Unternehmen offenstehen, die bspw. die geförderte Tätigkeit ausü-
ben. So kann zum Beispiel die Förderung von Forschung und Entwicklung Anreize mit volks-
wirtschaftlichem Mehrwert schaffen. 
 
Der Bund verwendet rund ein Drittel seiner Einnahmen aus der Ergänzungssteuer für den Nati-
onalen Finanzausgleich. Die verbleibenden Mittel sollen für Massnahmen zugunsten der Stand-
ortattraktivität der Schweiz als Ganzes verwendet werden. Denkbar wäre etwa, damit den Bil-
dungs-, Forschungs- und Innovationsplatz Schweiz zu stärken und dem Fachkräftemangel im 
Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie entgegenzuwirken. Über die konkreten Mass-
nahmen werden Bundesrat und Parlament entscheiden. 
 
 
8. Muss die Schweiz die OECD/G20-Mindestbesteuerung umsetzen?  
 
Bei den OECD/G20-Regeln zur Mindestbesteuerung handelt es sich um einen sogenannten ge-
meinsamen Ansatz. Das bedeutet, dass die Staaten nicht rechtlich verpflichtet sind, diese Re-
geln zu übernehmen. 
 
Entscheiden sie sich jedoch für die Übernahme in das nationale Recht, sollen sie sich an den 
Musterregeln und Leitlinien der OECD/G20 orientieren. Die Schweiz hat sich zusammen mit 
vielen anderen Staaten zu den OECD/G20-Regeln zur Mindestbesteuerung bekannt. 
 
Führt die Schweiz die Mindestbesteuerung nicht ein, können andere Staaten die Differenz zwi-
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schen der tieferen Steuerbelastung in der Schweiz und der Mindestbesteuerung von 15 % ein-
ziehen. Die betroffene Unternehmensgruppe müsste also die zusätzlichen Steuern im Ausland 
statt in der Schweiz bezahlen. Wie dieser Mechanismus genau funktioniert, kann in der Bot-
schaft des Bundesrates nachgelesen werden. 
 
 
9. Wann wird die OECD/G20-Mindestbesteuerung umgesetzt? 
 
Die vom Parlament verabschiedete Vorlage schafft die Voraussetzungen, dass die Mindestbe-
steuerung per 1. Januar 2024 in der Schweiz in Kraft treten könnte. Der Bundesrat wird zu ge-
gebener Zeit über die Inkraftsetzung entscheiden. Dabei wird er auch die Entwicklungen in an-
deren Ländern berücksichtigen. Die Schweiz erwartet auch von ihren Partnern in der OECD, 
dass sie die Mindestbesteuerung einführen; sie wird nicht alleine vorpreschen.  
 
Die EU-Mitgliedstaaten haben sich im Dezember 2022 darauf geeinigt, dass sie die OECD/G20-
Mindestbesteuerung umsetzen wollen. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, diese ab 2024 einzu-
führen. Weitere Länder wie Grossbritannien, Kanada oder Japan haben ebenfalls die Einfüh-
rung ab 2024 angekündigt. 
 
Die USA haben eine eigene alternative Mindeststeuer von 15 % für grosse Kapitalgesellschaf-
ten (Corporate Alternative Minimum Tax CAMT) eingeführt. Die beiden Mindeststeuern unter-
scheiden sich unter anderem in folgenden wesentlichen Bereichen:  

• Anwendungsbereich: Die OECD-Mindeststeuer ist auf international tätige Unterneh-
mensgruppen mit einem jährlichen Mindestumsatz von 750 Mio. Euro anwendbar; die 
CAMT auf international tätige Unternehmensgruppen mit einem bereinigten Jahresertrag 
von mehr als 1 Mrd. Dollar:  

• Blending: Die OECD-Mindeststeuer folgt einer länderweisen Betrachtung, während die 
CAMT einer weltweiten Betrachtung folgt, um festzustellen, ob der Mindeststeuersatz 
von 15% erreicht wird.  

Das Verhältnis zwischen CAMT und OECD-Mindeststeuer ist weiterhin ungeklärt.  
 
 
10.  Was passiert, wenn die Vorlage am 18. Juni 2023 abgelehnt wird? 
 
 Ohne die vorgeschlagene Verfassungsänderung kann die Schweiz die Mindestbesteuerung 
nicht umsetzen. Führt sie die Mindestbesteuerung nicht oder später als andere Staaten ein, 
dann können andere Staaten die Differenz zwischen der tieferen Steuerbelastung in der 
Schweiz und der Mindestbesteuerung von 15 % einziehen. Die international tätigen Unter-
nehmensgruppen würden folglich die zusätzlichen Steuern im Ausland und nicht in der 
Schweiz bezahlen.  
 
 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1700/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1700/de

